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Snfoweit die Schiffbarfeit eines Flufjes die Anwendung der Beitinmungen 

des Gejeges, betreffend die Befugniffe der Strombauverwaltung gegenüber den 
Uferbefigern an öffentlichen Flüffen, vom 20. Auguft 1883 (6. ©. ©. 333) be- 

dingt, hat nah S 1 a.a. OD. im Zweifelsfalle mit Ausfchluß des Nechtsweges, 
jedoch vorbehaltlich des Nekurjes an den zuftändigen Minifter, der Ober-Bräfident 
über das Borhandenfein diefer Vorausfegung zu befinden. 

3. Benutung der öffentlichen Gewäjfer. 

Der Gebrauch, welcher von den öffentlichen Gewäfjern gemacht wird, wird 

Ichon nach vönich-vechtlicher Auffaffung durch die Borfehriften des Staates ge- 
regelt, dejjen Gebiet fie angehören.!‘) Zum Erlaß jolcher VBorfchriften ift der 

Staat fraft feiner Staatshoheit und nicht auf Grund fisfalifcher Eigenthums- 
rechte befugt. Daß dies die Auffaffung des Römijchen Rechts war, erhellt fehon 
aus dejjen Beftimmumgen über die insula in flumine nata und den alveus de- 
relictus.!”) Diejelbe Nechtsauffaffung hat auch in Deutichland Eingang ge 
funden, joweit das Allgemeinintereffe an dem Strome als der öffentlichen 
Wafjerftraße in den Vordergrund tritt und den Ausschluß jeder entgegenftehenden 

privaten Einwirkung fordert. Hierneben kommt für Deutfchland das jogenannte 

Wafjerregal in Frage, als Zufammenfaffung der Nechte des Staates auf gemifje 

Arten von Nugungen an den öffentlichen Gewäjjern. !°) 

Das preußifche Allgemeine Landrecht, dejien Borjchriften mit den Modififa- 
tionen der SS 68—72 des Weftpreuß. Provinzialrecht3 vom 19. April 1844 für 

das Weichjelgebiet maßgebend find, erklärt im $ 21 Tit. 14. Th. II die von 
Natur Schiffbaren Ströme ebenfo wie die Land» und Heerftraßen, die Ufer des 
Meeres und die Häfen für ein gemeines Gigenthum des Staates, jubjumirt im 

$ 22 a.a.D. das ausjchliegende Necht des Staates, gewiffe Arten herrenlofer 
Sachen in Bei zu nehmen, unter denjelben Begriff und bezeichnet im $ 24 
a. a. D. die Nußungsrechte an dem in den SS 21 und 22 a. a. DO. bejprochenen 
gemeinem Staatseigenthum als niedere Negalien. Dieje Rechtsauffaffung gelangt 
auch im S 38 Tit. 15 TH. II zum Ausdruck. Die weiteren Beftimmungen des 
Allgemeinen LandrechtS Taffen indejjen erkennen, daß die fliegende Welle und 
die Wafjerftraße als folche nicht als PBrivateigenthbum des Staates, fondern als 

Gemeingut Aller angefehen werden. $44 Tit. 15 Th. II geftattet einem Jeden den 
Gebrauch des Wafjers aus öffentlichen Stwömen durch Schöpfen, Baden und 
Tränen, $ 47 a. a. D. giebt die Schiffahrt auf öffentlichen Flüffen unter den 
vom Staate fejtgefegten Bedingungen für das Bublitum frei, S 50 a. a. 0. 
jpricht den Flußanliegern die Berechtigung zu, Fähren und Vrahmen zum eigenen 

- Gebrauch zu halten. 

'"#), L. 2 D. de flum. 48, 12: Quominus ex publico flumine ducatur aqua, 

nihil impedit, nisi Imperator aut Senatus vetet. 

17.88.12, 23,71. de RI. 2,4 

*), Windfcheid a. a. D. Bd I. ©. 392—395. Gerber, „Syftem des deutfchen Privat- 
recht8”. Sena 1870, ©. 160/5.
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Andererjeits zieht das Allgemeine Landrecht auch nicht die dem Eigen- 
thumsbegriff entjprechende Stonfequenz, daß dem Staate als Eigenthümer die 
einheitliche Herrchaft über den öffentlichen Fluß in allen feinen Beziehungen zu- 
fteht, jondern e3 zählt eine bejchränkte Anzahl einzelner Nurgungsvechte auf, die 

Vorbehalt des Staates bleiben, jo das Flößen von unverbundenem Holz ($ 49 

Zit. 51 Th. II), das Recht, Fähren und Brahmen zur Ueberfegung für Geld zu 
halten ($ 51 a. a. D.), den Filchfang ($ 73 a. a. D.), das Necht, Waffer- und 

Schiffsmühlen an und in öffentlichen Flüffen anzulegen ($ 229 a. a. D). Andere 
Beitimmungen lafjen wiederum erkennen, daß der Staat fich auch bei Emanation 

de3 Allgemeinen LandrechtS feiner aus der Staatshoheit fließenden Nechte und 

Berbindlichkeiten hinfichtlich der öffentlichen Wafferftraßen wohlbewußt und nur 
bemüht war, den nbegriff derjelben auf die der damaligen Nechtsanfchauung 

eigenthümliche Auffaffung des Staatseigenthums und der Negalien zurückzuführen. 
Sp wird im $ 79 Tit. 15 Th. II die Verbindlichkeit des Staates, fir die zur 

Sicherheit und Bequemlichkeit dev Schiffahrt nöthigen Anftalten zu forgen als 

eine Gegenleiftung für die dem Staate zufommende Nußgung der fehiffbaren Ge- 
wäjjer fonjtruirt. Auf der anderen Seite vindizirt fich der Staat den Ufer- 
anliegern gegenüber Befugnifje, die mit einem fisfalifchen Eigentum am Flufje 
außer Zujammenhang jtehen und Eingriffe m das Eigenthum der Betheiligten 
darjtellen, die daher mr in der Staatshoheit eine Grundlage finden können. 
Dies gilt beijpielsweife von der Vorjchrift des $ 97 Tit. 8 Th. I, nach der 

Yıemand an öffentlichen Flüffen, wenngleich auf feinen Eigenthume Schleufen, 

Wehre, Dämmie oder Brücken anlegen oder ändern darf, ohne daß zuvor die 

Nachbarn vernommen find und die Einwilliging des Staates beigebracht ift. 
Weiter fnüpft $ 52 Tit. 15 Th. II die Errichtung von Brücken über öffentliche 
Ströme, auch wenn diejfe auf eigenen Grund und Boden des Bauenden jtatt- 

finden foll, an eine befondere Erlaubniß des Staates, und S 62 a. a. D. bringt 

zum Ausdruck, daß Niemand an oder in Öffentlichen Flüffen Wafjerbaue führen 
joll, ohne fich vorher bei dem Staate gemeldet und die Genehmigung desjelben 
erhalten zu haben. 

Das Weitpreußifche Brovinzialrecht vom 19. April 1844 enthält, wie be- 

veit3 erwähnt, nur wenig auf das Wafjerrecht bezügliche VBorfchriften. ES ge- 

ftattet im $ 69 einem ‘Jeden, unter Beachtung der darüber beftehenden over noc) 

zu exlajfenden polizeilichen Beftimmungen, unverbundenes Holz auf öffentlichen 

Flüffen zu flößen und beläßt im $ 70 denjenigen, welche fich im Beige des 

Nechts befinden Fähren und Vrahmen zum Weberjfegen über Gewäfjer für Geld. 

zu halten, dies Necht auch fernerhin unter Vorbehalt der in polizeilicher Be- 
ziehung und in Anfehung des Fahrgeldes zu treffenden Anordnungen. snjeln 
in öffentlichen Flüffen find nach 5 4 fein Vorbehalt des Staates. Dasjelbe 
gilt nach $ 72 von dem Fifchfang im Öffentlichen Gewäfjern, das Recht, in 
diefen zu fiichen, geht nach $3 gegen den Fiskus nur durch 40-jährigen Nicht 
gebrauch verloren. Im Anfehung der Unterhaltung der Deiche und Dänme foll 
es nach $ 71 bei den beftehenden Vorfehriften und Emvichtungen jein Bewenden 
behalten. Das Gejeg vom 16. Februar 1857, welches das Wejtpreußifche 
Provinzialvecht für den vormaligen Freiftaat Danzig einführt, hat in Art, 2 die
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Gewohnheiten und anderen Nechtsnormen, welche das Recht der Stadtgemeinde 
Danzig, Fähren und Brahne zur Ueberjegung für Geld zu halten betreffen, bis 
auf weitere Anordnungen in Kraft belafjen. 

Gegenwärtig läßt fich die Stellung des Staates zu den öffentlichen Flüffen 
dahin präziftven, daß in ihnen Niemand ohne Genehmigung der zuftändigen Be- 
hörden etwas vornehmen darf, was über den gemeinen Gebrauch hinausgeht, daß 
jede ohne Genehmigung bergeftellte Anlage ohne Nücficht auf ihre Bejchaffenheit 
und ihre Einwirkung auf den Strom fehon deshalb polizeilich bejeitigt werden 
fann, weil fie wegen mangelnder Genehmigung al3 eine ungefegliche zu betrachten 

ist, und daß die Genehmigung der Errichtung von Anlagen im Strome jederzeit 

widerrufen werden fann. Die Nußungen der öffentlichen Ströme aber ftehen 
den Staat infoweit zu, als fie ihm durch befondere Gefege überwiejen find." 

. 4. Privatflüfje. 

Den Gegenjat zu den öffentlichen Flüffen bilden die PBrivatflüffe. Unter 
Brivatfluß ift ein fortwährender Wafferlauf zu verftehen, welcher fich in einem 

fejten, wejprünglich nicht Fünftlich hergeftellten Bette bewegt und nicht jchiffbar 

it.) Der $ 1 de3 Gejeßes über die Benugung der Privatflüffe vom 28. Februar 

1843, welcher den Begriff der Privatflüffe durch den Zujag „Quellen, Bäche 

oder ließe, jowie Seen, welche einen Abfluß haben“, erläutert, bietet damit 
eine beijpielsweije Aufzählung, aber feine Definition. Als Privatfluß gilt auch 
das erweiterte Flußbett, wenn der Fluß die alten Ufer zerftört und fich durch 
Fortreigen des hinterliegenden Landes ein neues oder erweitertes Bett und da- 

durch neue Ufer gebildet hat”), nicht aber eine Quelle, die ohne Bett über 

mehrere Grundftüce fließt und nicht das in Wegen wild abfließende Wafjer. 

Ebenjowenig find als Privatfluß unterivdische Wafjeradern anzufehen, welche 

eine Quelle jpeifen. Ueber untermwdifche Zuflüffe hat im Allgemeinen der Eigen- 
thümer des Grumd und Bodens das Berfügungsrecht, ohne Nückjicht auf das 

Ssntereffe oder auf eine etwaige Schädigung des Nachbarn. Bei Brunnen- 
anlagen ijt nach $ 130 Tit. 8 TH. TU.L.R. ein Abjtand von 3 Werkichuheu 
(= 90 em) einzuhalten.) Das Aufjuchen und Ausbeuten von Soolquellen als 

einer PBertinenz des Steinjalzes ift durch die SS 1, 3 des Allg. Berggejeges für 
die Preußifchen Staaten vom 24. Juni 1865 (©. ©. ©. 705) einem even 

auch auf fvemdem Grund und Boden unter den in den Gejege vorgefehenen Be- 
dingungen gejtattet und durch $ 135 a. a. DO. dem Bergwerfsbefiger das Ent- 
eignungsrecht auch für die Anlage von Spolleitungen und Soolbehältern zuge- 
ftanden. Die Verhältniffe der Brivatflüfje, welche das Allgemeine Landrecht in 

19) Entjch. des vorm. Ober-Trib. vom 4. Novbr. 1859 Bd. 52 ©. 54, und vom 

17. Januar 1873 in Striethorit, Archiv Bd. 87 ©. 320 fg. Entfchdg. des Neichsger. in 
Givilfachen vom 23. Septbr. 1880 III ©. 232 u. vom 10. Febr. 1851 Bd. IV ©. 258. 
Entjeh. des D.B. G. v. 27. Novbr 1897 XXXI ©. 263 fe. 

20) Entjh..des DO. 3. ©. vom 12. Septbr. 1889. Pr. VBerw.:Bl. XI ©. 148. 

21) Entich. des D.8. ©. v. 2. Juli 1839. XVIII ©. 861 fg. 

>) Entfch. des Neichsger. in Givilfachen vom 26. Juni 1886 Bd. NVI ©. 129 und 

vom 9. Januar 1883 Juftiz. Min=Bl. ©. 358.


